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Dezember 1950 XXIII. Jahrgang, Nr. 12

“FOURIER

OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FOURIERVERBANDES

Die Besoldungsverhdltnisse der indischen Armee
wahrend des zweiten Weltkrieges *
von Hptm. G, Bihlmann

Alle neu ausgehobenen und auf den Krieg geschulten Truppen erhielten
vorerst Geldspenden aus einem Wohlfahrtsfonds (Amenities for Troops Fund),
wahrscheinlich, um die ersten Bediirfnisse vor der reglementarischen Entlohnung
bestreiten zu kdnnen.

Die monatlichen Soldverhiltnisse der indischen Truppen veranschaulicht nach-
stehende Tabelle. Zum besseren Verstindnis sind die in Rupien (Rupees) erhal-
tenen Ansitze in der Standard-Paritit: 1 Rupie (16 Annas) -- Fr. 1.80 in
Schweizergeld umgerechnet. Weitere Erkldrungen iber die verschiedenen Ent-
lohnungsbezeichnungen und militdrischen Grade erfolgen im Anschluss an die -
Aufstellung.

Monatssold
u - | Havil- :
desroigdigc(:xezrxlllé%:;]e S‘?Vt‘):ﬁir Subedar Jemadar | ’da:rll Naik | Sepoy
Fr. Fr, Fr. Fr. Fr. Fr.
1. Basic Pay --
Grundgehalt
vor dem Krieg 360.— ' |234— bis 28— |135.— bis 180.— | 45— | 40— | 20—
ab 1.9.42 360.— ! 234.— bis 288.— [135.— bis 180.—| 49.— | 44— | 32—
ab 1.4.441) 360.— bis 470.— |250.— bis 324.— |144.— bis 189.— | 40.— | 44— | 32—
2. War service increments
Kriegsdienstzulagen
ab 3.9.44
3 Dienstj., seit 3.9.39 18.— 18.— 18.— =] =) Te=
4 . ' ’ 23.— 23.— 23.— 14— | 11— | 11.—
5 55 ' ) 29.— 29 — 29 — 18— | 14— | 14—
6 " . . 33.— 33.— 33.— 21.— | 18— | 18—

*¥) Vergleiche auch den Artikel: ,,Die indische Armee und ihre Versorgung im 2. Welt-
krieg” des gleichen Verfassers in der November-Nr. 1950, Seiten 251 ff.

1) Der Subedar erhielt monatlich noch eine persénliche Zulage von Fr. 90. -
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Die fur den Friedensdienst geltenden besonderen Zulagen an Unteroffiziere
und Soldaten werden auch im Krieg beibehalten und den neuen Verhiltnissen.
entsprechend erhoht.

Havildar Naik Sepoy

3. Good service pay for NCOs: Proficiency pay - Fr. K. FE.
Tiichtigkeitssold
Nach 2 Dienstjahren L - - P
5 4 = 7.— 7. — —_
@ G i (fy P s -
Vom 1.9.42 an nach 6 Monaten Dienst B - 9 __
nach 1 Jahr . 4— 4 4
nach 2 Jahren 5 P ¢ T S
nach 3 Jahren ) 11— N -
4. Special (non-trades-man’s) proficiency pay
Seit 1.1.44 nach 6 Mecnaten Dienst - - 5
nach 1 Jahr Dienst 11— 1. 11—
5. Deferred pay = Sparsold
vor dem Krieg y 2 2 _
seit 1.4.42 - 5~ B
Erklirungen:

Die NCOs (Viceroy's commissioned officers) waren vom Vizekonig ernannte
Offiziere, welche in der indischen Armee einen nicht gleichberechtigten Rang mit
den vom Konig ernannten Offizieren einnahmen, ein Verhiltnis, wie es in keiner
andern Armee vorkommt.

Der Subedar Major ist als Senior im indischen Rang das Bindeglied zwischen
dem kommandierenden Offizier und der Mannschaft, der verantwortliche Berater
des Kommandanten hinsichtlich Moral, Religion etc. der Truppe. Normalerweise
gibt es pro Regiment nur einen Subedar Major.

Der Subedar ist gewthnlich der Stellvertreter des Kompagniekommandanten.

Der Jemadar kommandiert ein Ploton oder eine ihnliche Formation.

Havildar und Naik sind non-commissioned Offiziere. Der Havildar entspricht
dem Sergeanten, der Naik dem Korporal, der Sepoy ist der gemeine Soldat.

Verglichen mit dem Sold in andern Armeen sind die monatlichen Gehilter
und Zulagen nach dem reinen Zahlenwert sehr gering, aber sie waren dem Lebens-
standard der Durchschnittsinder und den wirtschaftlichen Verhiltnissen des Landes
angepasst und angemessen, dirfen daher nicht zu kritisch beurteilt werden. Die be-
willigten Zulagen bei Ordensverlethungen erhéhten zudem die Besoldungen der
meisten Subedar-Majore und vieler Subedars.

2) Seit 1940 wurde die Zulage schon nach 1 Dienstjahr ausgerichtet.
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Withrend des Krieges erfuhr die Entlohnung sukzessive eine Erhohung aus fol-
genden Grinden: Vorerst die allgemeine Verteuerung der Lebenshaltung; dann
musste man den Familienvitern in den Kantonnementen und Lagern, die den
Druck des ungewohnten ILebens immer mehr fihlten, aus moralischen Griinden
entgegenkommen und ihnen ermdglichen, wihrend ihrer Abwesenheit im Dienste
des Landes ihre Angehdrigen aus dem Sold anstindig zu ernihren und dariiber
hinaus Ersparnisse fiir das spitere Zivilleben zu machen. Der Vergleich der
Entlshnung der indischen Truppen mit ihren Kameraden anderer Nationen, mit
denen sie Seite an Seite kdmpften, rechtfertigte eine Aufbesserung; zudem musste
die Entlchnung der Soldaten im Felde auch einigermassen den erhshten Gehiltern
mit Teuerungszulagen der Angestellten &ffentlicher Dienste und der Arbeiter in
den sich rasch entwickelnden Industrien angepasst werden. Schliesslich war es wiin-
schenswert, die freiwillige Anwerbung durch anstindigen Sold zu begiinstigen.

Die Solderhéhungen vom Jahre 1944 kamen denen zugut, die lange Jahre
gedient und in thren Graden das Maximum des reglementarischen Soldes erreicht
hatten. Die VCOs bildeten das Riickgrat der Armee, ihre Entléhnung dagegen war
im Vergleich mit den jingeren britischen und indischen Offizieren zu niedrig,
wie auch gegenliber andern Graden.

Vor 1941 waren die Soldansitze fiir gewisse Grade der indischen Kaval-
lerie, der Artillerte und anderer Spezialwaffen hoher als die der Infanterie-
Einheiten. Ein solcher Unterschied war abnorm, umso mehr, als man eine der-
artige Ungleichheit in der britischen Armee nicht kannte. Mit der Einfithrung
der Mechanisierung und der Abschaffung berittener Einheiten erfillten zudem die
Kavallerie- und Infanterie-Soldaten die gleichen Aufgaben. Aus diesen Griinden
wurde 1941 die Vereinheitlichung des Soldes fiir die kombattanten Truppen-
gattungen auf der Basis der bisherigen Ansitze fur die Infanterie beschlossen
(Levelling up the rates of pay of Indian soldiers).

War Service Increments — Kriegsdienstzulagen wurden wie den britischen
Offizieren und Mannschaften im Vereinigten Konigreich gewihrt, wobei die
Ansitze sich nach den Lebensbedingungen der indischen Wehrminner richteten.

Der besondere non-tradesmen’s Proficiency (Tuchtigkeits)-Sold wurde am
1. Januar 1944 verfiigt als Kompensation fiir diejenigen, welche nicht im Ge-
nusse der Vorteile der tradesmen waren, aber einen schweren Dienst in grosser
Hitze und allen Witterungsunbillen leisten mussten, wihrend andere im Zivil-
leben oder in der indischen Marine, der Luftwaffe und bei gewissen technischen
Truppengattungen und Dienstzweigen es verhiltnismissig viel besser hatten.

Deferred Pay — aufgeschobener, zuriickbehaltener (Spar)-Sold war schon
im Jahre 1922 eingefihrt worden, um die Soldaten zu stimulieren, ihre er-
probte Dienstlweistung auf eine lange Periode auszudehnen. Diese Lohnart wurde
1942 erhoht.

Ein besonderer Typ in der indischen Armee ist der angeworbene Nicht-
kombattante, der Diener (Koch, Wassertriger, Reinemacher, Wischer...). Vor
dem Krieg variierte der Monatslohn dieses Hilfspersonals zwischen 9 und 13
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Rupien = 16—23 Fr. Dazu kam ecine Frontzulage (Lines allowance). Im Jahre
1941 wurde der Lohn aller dieser Nichtkombattanten auf 15 Rs. = 27 Fr. er-
hoht, nebst einer Verpflegungsvergiitung, die Frontzulage dagegen verschwand.
Das Jahr 1942 brachte wieder emne Gehaltsautbesserung auf 17 Rs. = 30 Fr.
plus 1 Rs. Sparsold.

Demobilisation. Grosse Armeen, die wihrend des Krieges aufgebaut wurden,
konnen nicht im Eiltempo ohne weiteres entlassen werden. Da die indische
Armee aus lauter Freiwilligen bestand, wurde kein Soldat gegen seinen Willen
entlassen, sondern fand auf Wunsch weitere Beschiftigung. Vor der Entlassung
hatte sich jeder einer sanitarischen Untersuchung zu unterziehen und konnte je
nach Umstinden pensioniert werden. Zudem wurde jeder Entlassene mit neuen
Zivilkleidern ausgeriistet, ,to give him a fair start in civilian life”. Was er von
der militirischen Ausristung im Zivilleben gebrauchen konnte, wurde ihm un-
entgeltlich iberlassen. Jeder durfte auch auf Rat und Hilfe fiir eine Anstellung
rechnen.

Kriegsmdssige Verpflegung

von Hptm. O. Schénmann, Basel

Anlisslich artilleristischer Scharfschiessiibungen, sowie wihrend den eigent-
lichen Manovertagen der 4. Division im Herbst-W.K. 1950 konnte bei der Artil-
lerie hin und wieder die Feststellung gemacht werden, dass das taktische Ver-
halten in bezug auf das Verpflegungswesen innerhalb der Einheiten oft noch zu
wenig kriegsmissig ist. Es fiel immer wieder auf, dass auf dem Gefechtsfeld
(K. P. und Bttr.-Stellungen) ohne Riicksicht auf die jeweilige taktische Lage ge-
gessen und geschlafen wurde.

Grundsitzlich soll nur in gesicherter Deckung geruht und verpflegt werden.
Es ist eine alte Kriegsregel, dass nur zweimal am Tage verpflegt werden kann,
namlich am Morgen vor Gefechtsbeginn und am Abend nach Gefechtsabbruch.
Sache einer richtigen Organisation ist es, dementsprechend die Verpflegung in die
Erstellung der Marschbereitschaft einzubeziehen und die Truppe fiir die Zwi-
schenzeit zweckmissig und genigend fir die Verproviantierung aus dem Brot-
sack auszuriisten. In keinem Fall jedoch darf dieses von dusseren Umstidnden ge-
botene Prinzip aber dazu fithren, dass die Truppe tberhaupt nicht warm ver-
pflegt wird.

Mit den Kriften der Leute muss verniinftig gehaushaltet werden. Sowohl
die Kommandanten als auch die Verpflegungsfunktionire aller Grade haben bet
jeder Gelegenheit die Truppe tber diese Verpflegungsregelung, die moglicher-
weise falsch verstanden werden koénnte, unter Hinweis auf die Lehren aus dem
Kriege griindlich aufzukliren. Es muss auch dem einfachen Soldaten einleuchten,



	Die Besoldungsverhältnisse der indischen Armee während des zweiten Weltkrieges

